MELDEFORMULAR der Deutschen Squash Liga e.V.

Squash-Bundesliga für die Saison 2012/2013

Änderungen des Formulars dürfen nicht vorgenommen werden!

Alle Eintragungen am Computer vornehmen oder mit DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen!

Name des meldenden Vereins


Status der Mitgliedschaft bei der Deutschen Squash Liga e.V. (DSL)



Wir sind bereits Mitglied der DSL und behalten diese Mitgliedschaft bei



Wir beantragen die Mitgliedschaft in der DSL (Beitrittsformular beifügen)
· Wir kündigen unsere Mitgliedschaft in der DSL zum 30.06.2012
· Im Fall des Abstiegs aus der 2. Bundesliga Herren soll unsere Mitgliedschaft in der DSL automatisch zum 30.06.2012 erlöschen.  

Wir melden eine Mannschaft für die nachfolgende/n Liga/Ligen



Bundesliga Damen



1. Bundesliga Herren



2. Bundesliga Herren




für den Fall des Aufstiegs bzw. Nachrückens spielen wir in der

1. Bundesliga Herren




für den Fall des Aufstiegs bzw. Nachrückens spielen wir nicht
in der 1. Bundesliga Herren



wir melden in der Saison 2012/2013 keine Mannschaft

Die mit der Meldung und der Teilnahme am Bundesliga-Spielbetrieb verbundene Satzung und Ordnungen der DSL (Bundesligaordnung; Beitrags- und Gebührenordnung) und des DSQV (Turnierordnung; Rechts- und Verfahrensordnung) sind uns bekannt. Die Folgen (Zahlung der vollen Meldegebühr und Strafe gemäß § 5.1 DSL-Beitrags- und Gebühren-ordnung) eines Rückzugs nach dem Meldeschluss sind uns bekannt und erkennen wir an. 
Die Meldegebühr für die Saison 2012/2013 wird nach vorheriger Rechnungsstellung bis spätestens zum 15. Juli 2012 bezahlt. 
Ort, Datum
rechtsgültige Unterschriften des Vereins gemäß §26 BGB

Namen der Unterzeichner in Druckbuchstaben
Hinweise zur Meldung

Meldeadresse
Deutsche Squash Liga e.V.


c/o Squash in Bayern


Peter Köck


Georg-Brauchle-Ring 93


80992 München


Fax: 0911-30844-44777

eMail: squash-bundesliga@online.de

Meldeschluss
Donnerstag, 15. März 2012 (Eingang bei der Meldeadresse)

Meldegebühren
Bundesliga Damen
€
500,--


1. Bundesliga Herren
€
1.800,--


2. Bundesliga Herren
€
1.450,--


Die Meldegebühren müssen bis spätestens 15. Juli 2012 nach Rechnungsstellung bezahlt sein.

Gültigkeit
Die Anmeldung ist gültig, wenn

· das rechtsgültig unterschriebene Meldeformular fristgerecht bei der Meldeadresse eingegangen ist

· die sportliche Qualifikation für die Liga gegeben ist, in die gemeldet wurde

· alle in der Bundesligaordnung geforderten Voraussetzungen erfüllt sind


Nach dem Meldeschluss spielt die sportliche Qualifikation eine untergeordnete Rolle und die Vergabe der Plätze in einer Liga erfolgt in Reihenfolge des Eingangs von vollständigen Meldungen.
Teilnahmevoraussetzungen für die Berechtigung am Bundesligaspielbetrieb teilzunehmen
· Mitgliedschaft in der DSL
· Mitgliedschaft in einem Landesverband, der dem DSQV angeschlossen ist

· Keine Zahlungsrückstände gegenüber der DSL

· Eine zum Meldezeitpunkt gültige Bestätigung des zuständigen Finanzamtes über die Gemeinnützigkeit des Vereines

· Anerkennung von Satzung und Ordnungen der Deutschen Squash Liga e.V.

· Unterwerfung unter die Verbandsordnungen und die Verbandsgerichtsbarkeit des DSQV

· Zahlung der im zuständigen Landesverband beschlossenen Beiträge und Gebühren

· eMail-Anschluss für den Schriftverkehr zwischen DSL und Verein

· Der gastgebende Verein muss an Spieltagen für die Übermittlung der Aufstellungen und Ergebnisse das Ligaverwaltungssystem verwenden, das die DSL zu Beginn der Saison vorschreibt. Dazu sind eine Internetverbindung und ein internetfähiges Endgerät während eines Spieltages notwendig.

· Anerkennung der Pflichten, die aus Verträgen zwischen DSL und DSQV, DSL und DSMP und Sponsoren bzw. Rundfunk- und Fernsehunternehmen resultieren.

· Zwei Courts die den WSF- bzw. DSQV-Squashcourtspezifikationen entsprechen

· Fristgerechte Zahlung der Meldegebühr

· Alle Vorgaben zu Außendarstellung und Sponsorenpräsentation umsetzen

· Fristgerechter Eingang des Meldeformulars

· Bis zum 31. Mai 2012 müssen sämtliche Nachweise über die Erfüllung der in § 3 der Bundesligaordnung genannten Teilnahmevoraussetzungen vorliegen.
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